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RS OGH 1987/6/16 4Ob339/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.06.1987

Norm

ABGB §1172

ABGB §1173

Rechtssatz

Nach Au2ösung (hier: gemäß § 21 KO) des Verlagsvertrages und Rückfall des Vervielfältigungsrechts und

Verbreitungsrechts vom Werknutzungsberechtigten Verleger an den Autor, besteht die Verp2ichtung des Verlegers nur

darin, die weitere Verbreitung der in seinem Eigentum verbliebenen Restbestände zu unterlassen. Er muß die

vorhandenen Restbestände nicht (sofort) als Altpapier verkaufen, sofern er nur dafür sorgt, daß es bis zur Beendigung

des Urheberrechts (§ 60 UrhG) zu keiner wie immer gearteten Verbreitung kommt.
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